
Vertretungen aktiv in die Bekämpfung der Verkehrs
kriminalität einschalten und vorbeugende Maßnahmen 
beschließen.

Durch die jetzige räumliche Trennung ist oft die not
wendige enge Verbindung zum Untersuchungsorgan und 
die ständige unmittelbare Anleitung desselben durch 
den Verkehrsstaatsanwalt nicht möglich. So machten 
sich häufig Nachermittlungen notwendig, oder es ge
langten unzulänglich ermittelte Vorgänge zur Anklage, 
was wiederum zu Schwierigkeiten in der Hauptver
handlung führte.

Auch von der ständig geforderten Beschleunigung der 
Verfahren her gesehen, ist einer Auflösung der Ver
kehrskammern zuzustimmen. Bei Straßenverkehrs
unfällen, die etwa 80 Prozent der bei den Verkehrs
kammern anhängig gewordenen Verfahren ausmachen, 
vergehen z. Z. vom Unfalltag an durchschnittlich vier 
bis sechs Monate, bis ein rechtskräftiges Urteil ergeht. 
Allein im Stadium des Ermittlungsverfahrens werden 
bei rund 20 Prozent der Vorgänge die normalen Bear
beitungsfristen überschritten. Erhebliche Verzögerun
gen ergeben sich dann häufig noch während der Zeit, 
da die Verfahren bei Gericht anhängig sind.

Gerade bei der Beurteilung von Handlungen, die zu 
einem Verkehrsunfall führten, kommt es auch auf eine 
gewisse Kenntnis des Unfallortes mit seinen Besonder
heiten — Straßenverlauf und -beschaffenheit, Sichtver
hältnisse und dgl. — an. Aus den Akten, der Unfall-’ 
skizze und evtl, auch aus Bildern von der Unfallstelle 
gewinnt man nicht immer den erforderlichen Überblick. 
Die Verkehrsrichter sind daher oftmals veranlaßt, eine 
Unfallortsbesichtigung anzuordnen. Wieviel zeitsparen
der wäre dies, wenn die Verhandlung im Kreis statt
findet. Oft dürfte es sich bei den Unfallorten sogar um 
Straßenzüge oder Kreuzungen usw. handeln, die dem 
Staatsanwalt, dem Richter und den Schöffen im jeweili
gen Kreis zur Genüge bekannt sind, wodurch sich eine 
Unfallortsbesichtigung überhaupt erübrigt.

Die räumliche Trennung wirkt sich auch in anderer 
Hinsicht mehr oder weniger ungünstig aus. Hammer 
legt z. B. in ihrem Artikel dar, welche erhöhten Aus
lagen sich durch den oftmals langen Anfahrtsweg der 
Schöffen und Zeugen zum Termin ergeben und .daß 
der aus dem gleichen Grunde entstehende Produktions
ausfall nicht zu verantworten ist.

Es ist noch notwendig, sich mit der Auffassung von 
Schneider, die Auflösung der Verkehrsgerichte zum

gegenwärtigen Zeitpunkt sei verfrüht und erst mit 
der Entwicklung gerechtfertigt, auseinanderzusetzen. 
In der Übergangszeit, so schlägt Schneider vor, sollten 
mehrere Verkehrskammern in den einzelnen Bezirken 
gebildet werden. Er sieht also doch die Tatsache, daß 
sich die besondere Zuständigkeit der Gerichte in Ver
kehrssachen überlebt hat. Durch diese vorgeschlagene 
Übergangslösung würden die örtlichen Volksvertre
tungen auf der Kreisebene jedoch auch keinen kon
kreten Überblick über die Rechtsprechungspraxis der 
Gerichte in Verkehrssachen bekommen. Wir sehen die 
Auflösung der Kammern und Senate für Verkehrs
sachen im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht als verfrüht 
an. Es wäre auch unzweckmäßig, jetzt eine dem ge
nannten Vorschlag entsprechende Anordnung zu er
lassen, um in absehbarer Zeit dieses Problem erneut 
aufzugreifen und die besondere Zuständigkeit der Ver
kehrsgerichte zu beseitigen. Nicht unbeachtlich für den 
Zeitpunkt der Auflösung ist auch die bevorstehende 
Richterwahl. Die Kaderveränderungen, die sich durch 
sie ergeben, müßten bei der Besetzung der Gerichte 
berücksichtigt werden. Auch dieser Umstand führt 
u. E. zu einer klaren Entscheidung.

Unter Berücksichtigung aller aufgeführten Gründe 
wurden beim Ministerium der Justiz gesetzgeberische 
Arbeiten, die sich mit der Auflösung der Kammern 
und Senate für Verkehrssachen beschäftigen, ein
geleitet.

Zuletzt sei noch der Hinweis gestattet, daß vor ge
raumer Zeit aus denselben Motiven, die wir für die 
Auflösung der Kammern und Senate für Verkehrs
sachen anführten, die gemeinschaftlichen Jugend
gerichte aufgelöst wurden. Auch diese Gerichte ent
sprachen nicht mehr dem gegenwärtigen Stand der 
gesellschaftlichen Entwicklung. Durch die gemein
schaftlichen Jugendgerichte war es den örtlichen Or
ganen der Staatsmacht nicht möglich, konkrete Maß
nahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität zu 
beschließen, weil sie auch hier, genau wie gegenwärtig 
in Verkehrssachen, keinen Überblick über die Recht
sprechungspraxis in Jugendstrafsachen hatten. Durch 
die Anordnung über die Auflösung der gemeinschaft
lichen Jugendgerichte vom 5. Januar 1960 (GBl. I S. 28) 
wurde dieser Widerspruch in der Zusammenarbeit der 
Justizorgane mit den örtlichen Volksvertretungen ge
löst und den Erfordernissen der Praxis Rechnung ge
tragen.

Die Vorbereitung der Richterwahlen im Kreis Strausberg
Von HERBERT SCHRAMM, Richterpraktikant am Kreisgericht Strausberg

Auf Grund des Gesetzes über die Wahl der Richter 
der Kreis- und Bezirksgerichte vom 1. Oktober 1959 
(GBl. I S. 751) werden die Richter der Kreisgerichte 
durch den Kreistag und die Richter der Bezirksgerichte 
durch den Bezirkstag gewählt.

Diese in der deutschen Geschichte erstmalige Er
scheinung erklärt sich aus der Entwicklung unseres so
zialistischen Aufbaus. Es ist Aufgabe der Gerichte, mit 
ihren Mitteln bei der Lösung der ökonomischen Haupt
aufgabe im jeweiligen Territorium mitzuhelfen. Daher 
muß die Grundlage ihrer Arbeit immer der Plan des 
Kreises bzw. Bezirks sein.

Die Wahl der Richter wird die Verbundenheit der 
Justizorgane mit den Volksvertretungen und ihren 
Räten festigen und sie besser mit den gesamtstaatlichen 
Aufgaben vertraut machen.

Die Wahi der Richter bedeutet keineswegs nur eine 
formale Änderung des Verfahrens, in dem sie berufen 
werden. Die Richterwahl ist, wie Genosse Walter 
Ulbricht auf dem 33. Plenum des ZK der SED fest

stellte, demokratischer als die bisherige Ernennung der 
Richter durch den Minister der Justiz. Durch die Wahl 
wird eine höhere Stufe der sozialistischen Demokratie 
erreicht.

Die Tatsache, daß die Richter vom höchsten Macht
organ des jeweiligen Territoriums gewählt werden, darf 
nicht den Eindruck entstehen lassen, daß die Vorbe
reitung der Wahl ausschließlich eine Angelegenheit von 
Staatsfunktionären sei. Es darf keinen Bürger unserer 
Republik geben, der nicht über diese Wahlen und ihre 
große politische Bedeutung informiert ist. Für die Er
reichung dieses Ziels kommt der Nationalen Front 
eine ganz besondere Rolle zu.

Der Ortsausschuß der Nationalen Front der Gemeinde 
Buchholz hat dem Rechnung getragen. Im Arbeitsplan 
des Ortsausschusses ist die Vorbereitung der Richter
wahlen ausdrücklich festgelegt worden. Im Einverneh
men mit der Gemeindevertretung und der Ortspartei
organisation wurde ein Termin für die öffentliche 
Berichterstattung der Richter des Kreisgerichts fest-
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